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Die Bibliothek an und für sich

Was macht eine gute 

Öffentliche Bibliothek aus, 

und wie wird die Bibliothek 
geführt?
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Definition

griechisch „Büchersammlung“

Früher: Gebäude oder Raum zur Aufbewahrung 
von Büchern. 

Heute sind Bibliotheken verantwortlich für das 
Sammeln, Ordnen und Erschließen von Medien 

und Informationen!

Bibliotheken sind gemeinnützige Institutionen also 
nicht kommerziell!
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Träger
Träger von Öffentlichen Bibliotheken in 

kommunaler Trägerschaft sind die Städte und 
Gemeinden. Die Bibliothek ist hierbei immer 

einer Abteilung der Stadtverwaltung
eingegliedert und ist hier organisatorisch 

integriert. 

Zunehmend werden immer mehr Schul- und 
Gemeindebibliotheken kombiniert. In Hessen 

bedeutet dies immer einen Kooperationvertrag
zwischen den Kommunen und den 

Schulträgern (den Landkreisen).
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Zielgruppe

„Öffentliche Bibliotheken stehen allen 
Bürgerinnen und Bürgern unabhängig von 
Nationalität, Geschlecht, Alter, Beruf und 

sonstiger Gruppenzugehörigkeit zur 
Verfügung.“

Öffentliche Bibliotheken sind also für
ALLE Bürgerinnen und Bürger der Stadt 

da!!
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Ziele

Aus den Aufgaben von Bibliotheken ergeben 
sich Ziele von Bibliotheken:

• Bibliothek ist Dienstleister für alle Nutzer 

• Bibliothek ist Bildungseinrichtung

• Bibliothek ist Kultureinrichtung

• Bibliothek ist Freizeittreffpunkt
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Konzept

Aus den Zielen der Bibliothek sollet ein 
Konzept der Bibliotheksarbeit entstehen:

Immer nach dem Motto:

Wir können nicht alles machen! 

Aber das, was wir machen, 

soll besonders gut sein!
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Konzept

Wichtige Punkte für ein Bibliothekskonzept

• Die Stadtbücherei (Ist-Zustand)
• Umfeldanalyse zu Stadt und Stadtbücherei 
• Zukünftige Schwerpunkte der 

Stadtentwicklung
• Auftrag der Bibliothek von der Kommune 
• Aufgabenprofil der Stadtbücherei 
• Ziele der Stadtbücherei
• Zielgruppen
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Aufgaben

Es gibt keine andere städtische Einrichtung, 
die so viele Aufgaben zu erfüllen hat

und  so viele individuelle Angebote für Ihre 
Nutzerinnen und Nutzer bereithält!

(siehe: 21 gute Gründe für Bibliotheken)
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Bibliotheken dienen:

• der Information und Orientierung in der 
Medienvielfalt

• der Aus-, Fort- und Weiterbildung in Schule und 
Beruf

• der Freizeitgestaltung, dem Hobby und dem 
Alltagsmanagement

• der Lese- und Sprachförderung 

• der Begegnung, Kommunikation und Integration

Aufgaben
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Angebote
Angebote von Bibliotheken:

• Eine Vielzahl von Medien, die systematisch erschlossen 
und ansprechend präsentiert sind

• Angebote für spezielle Nutzergruppen, z.B.: Bücher auf 
Rädern, Kindergartenführungen, …

• Angebote an speziellen Medienarten, z.B.: Noten, 
Kunstwerke, …

• Vermittlung von Medienkompetenz, durch Internetcafés, 
Medienecken und Schulungen, …
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Personal

Aufgaben des Bibliothekspersonals, immer 
auch vom jeweiligen Konzept beeinflusst:

• Bestandserwerbung und -pflege 

• Medieneinarbeitung und -präsentation

• Ausleihorganisation 

• Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen

• Leseförderung und Pressearbeit

• Verwaltungsarbeiten in der Bibliothek
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Ehrenamtlichkeit
- Definition: „Freiwillige stehen dem Träger einer Bibliothek 

unentgeltlich und aus altruistischen Motiven zur Verfügung“

- Kein Gefälligkeitsverhältnis, sondern unentgeltliche Beschäftigung 
nach §§662ff BGB

- Der Freiwillige unterliegt nicht dem Arbeitsrecht, sondern dem 
Auftragsrecht

- Für den Auftrag ist kein schriftlicher Vertrag nötig, mündliche 
Absprachen gelten auch.

- Der Freiwillige übernimmt freiwillig aber verbindlich bestimmte 
Aufgaben und erhält dafür bestimmte Rechte 
(Aufwandsentschädigung) aber auch Pflichten (Weisungspflicht, 
Datenschutzpflicht…)
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Ehrenamtlichkeit

- Die Vereinbarung kann beiderseits frei gelöst werden  

- Die Haftung für Schäden und für Schäden an Dritten übernimmt der 
Träger, ausgenommen den Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit des 
Freiwilligen.

- Die Freiwilligen sind gesetzlich unfallversichert. Ansprüche auf 
Sozialversicherungen bestehen hingegen nicht.

- Für die Aufwendungen des Freiwilligen kann eine 
Aufwandsentschädigung gezahlt werden, z. B. als monatliche 
Pauschale
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Gesetze

rechtliche Grundlagen für Bibliotheken:
- Pressefreiheit § Grundgesetz

- Jugendschutzgesetz

- Uhrheberrecht

Bibliotheks-Gesetz:

- Länderhoheit der Kultur, daher kein Bundesgesetz

- Thüringen hat Gesetz

- Hessen soll es bald bekommen
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Links und Infos

Wichtige Links und Infos für Bibliotheken:

• www.HessenOebib.de

• www.bibliotheksportal.de

• 21 gute Gründe für Bibliotheken

• Bibliothekarisches Grundwissen


